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B e k a n n t m a c h u n g

Gemeinde Damp 24340 Eckernförde, 16. März 2017

Am Mittwoch, dem 29.03.2017, findet um 19.30 Uhr im Sitzungszimmer der Außenstelle
des Amtes Schlei-Ostsee, Auf der Höhe 16, 24351 Damp, eine öffentliche Sitzung der
Gemeindevertretung statt.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

2. Änderungsanträge zur Tagesordnung
3. Bericht des Bürgermeisters
4. Bericht der Ausschussvorsitzenden
5. Anfragen der Gemeindevertreter/innen
6. Änderungsanträge zur Sitzungsniederschrift der letzten Sitzung
7. Einwohnerfragestunde
8. 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Damp für den Bereich

"Baugebiet Büsenteich"
8.1 Erörterung zu den eingegangenen Stellungnahmen von Behörden und sonstigen

Trägern öffentlicher Belange; Naturschutzverbänden und der Öffentlichkeit
8.2 Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
9. Bebauungsplan Nr. 15 der Gemeinde Damp für den Bereich "Baugebiet Büsenteich"
9.1 Erörterung zu den eingegangenen Stellungnahmen von Behörden und sonstigen

Trägern öffentlicher Belange; Naturschutzverbänden und der Öffentlichkeit
9.2 Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
10. Durchlass der Schwastrumer Au zwischen Pommerby und Hülsenhain
11. Widmung eines Friedhofes
12. Seilbahn und andere Spielgeräte
13. Beschlussfassung und Empfehlung über Prioritätenliste der Arbeitsgruppe

Vorschlag für als nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte

14. Personalangelegenheit
15. Bauanfragen/Bauanträge
16. Genehmigung zum Aufstellen von Wohnwagen auf dem Gelände des ehemaligen

Jugendlagers Berlin Charlottenburg
17. Bauanfragen und Bauanträge
18. Grundstücksangelegenheiten

Öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte

19. Bekanntgaben

Horst Böttcher
Bürgermeister
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B e k a n n t m a c h u n g

Gemeinde Brodersby 24340 Eckernförde, 16. März 2017

Am Donnerstag, dem 30.03.2017, findet um 19.00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus,
Drasberger Weg 2a, 24398 Brodersby, eine öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung
statt.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

2. Änderungsanträge zur Tagesordnung
3. Bericht des Bürgermeisters
4. Änderungsanträge zur Sitzungsiederschrift der letzten Sitzung
5. Erlass der Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Brodersby für die

Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Brodersby
6. Erlass der Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Brodersby für die

Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Schönhagen-Höxmark
7. Bekanntgabe und Prüfung der Jahresrechnung 2016, Zustimmung zu der

Jahresrechnung 2016 und Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben
8. Bezuschussung Kühlfahrzeug für die Kappelner Tafel e. V.
9. Betriebskostenabrechnung 2015 der Stadt Kappeln über die gemeinsame

Kläranlagennutzung
10. 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Brodersby für das Gebiet

"Schönhagen, südlich Schlossstraße"
10.1 Abwägungsbeschlüsse zu den eingegangenen Stellungnahmen von Behörden und

sonstigen Trägern öffentlicher Belange, Naturschutzverbände und der Öffentlichkeit
10.2 Abschließender Beschluss der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der

Gemeinde Brodersby sowie Billigung der Begründung
11. Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Brodersby für das Gebiet "Schönhagen, südlich

Schlossstraße"
11.1 Abwägungsbeschlüsse zu den eingegangenen Stellungnahmen von Behörden und

sonstigen Trägern öffentlicher Belange, Naturschutzverbände und der Öffentlichkeit
11.2 Satzungsbeschluss des Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Brodersby sowie

Billigung der Begründung
12. Weiteres Vorgehen zur 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 6 für

den Bereich zwischen Torhaus und Schlossbrücke
13. Sachstand zum Bau einer DLRG-Wache in Schönhagen, Sanierungen am Strandhus

im Rahmen der Unterhaltung
14. Aufstellung eines Badewagens in Schönhagen
15. Einwohnerfragestunde

Vorschlag für als nicht öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte
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16. Nachtragsvereinbarung zum Geschäftsbesorgungsvertrag vom 25.09.2014 zwischen
den Kurbetrieben Schönhagen und GLC Glücksburg Consulting AG

17. Vertragsangelegenheiten
18. Auftragsvergabe

Öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte

19. Bekanntgaben

Christian Schlömer
Bürgermeister
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B e k a n n t m a c h u n g

Gemeinde Güby 24340 Eckernförde, 22. März 2017

Am Montag, dem 03.04.2017, findet um 19.30 Uhr im Schloss Louisenlund, Gobelinsaal, Güby,
eine öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung statt.

T a g e s o r d n u n g

Öffentlich zu behandelnde Tagesordnungspunkte

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, der
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

2. Änderungsanträge zur Tagesordnung
3. Fragestunde der Einwohnerinnen und Einwohner
4. Änderungsanträge zur Sitzungsniederschrift der letzten Sitzung
5. Mitteilungen des Bürgermeisters und der Ausschussvorsitzenden
6. Anfragen der Gemeindevertreter und Gemeindevertreterinnen
7. Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses für die 6. Änderung des

Flächennutzungsplanes Güby für den Bereich " Photovoltaikanlage Willenrade"
8. Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses des Bebauungsplanes Nr. 4 für den Bereich "

Photovoltaikanlage Willenrade"
9. Aufstellungsbeschluss für die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes Güby für das

Gebiet "Louisenlund"
10. Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 der

Gemeinde Güby für den Bereich "Louisenlund – zwischen Kavalierhaus und Försterei
an der Allee nach Fleckeby"

11. Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5 der
Gemeinde Güby für den Bereich "Louisenlund – westlich der Hauptallee"

12. Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6 der
Gemeinde Güby für den Bereich "Louisenlund – Hof Louisenlund"

13. Quartierskonzept zur energetischen Sanierung im Bereich "Ahrensberg-Louisenlund"
14. Stellungnahme zur Landesentwicklungsstrategie Schleswig-Holstein 2030 "Weißbuch"

Peter Thordsen
stellvertretender Bürgermeister
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Nach den Bestimmungen der Badegewässerverordnung des Landes Schleswig-
Holstein ist die Öffentlichkeit vor jeder Saison zu beteiligen.
Die im Bereich des Amtes Schlei-Ostsee seitens des Gesundheitsamtes
überwachten Badestellen, einschließlich der vorläufigen aktuellen
Qualitätseinstufungen sind:

Schlei; Götheby Neubewertung läuft

Schlei; Weseby Ausgezeichnet

Schlei; Missunde CP Missunde Ausgezeichnet

Schlei; Marina Hülsen Ausgezeichnet

Ostsee; Schönhagen; Am Kurstrand Ausgezeichnet

Ostsee; Schubystrand; CP Schubystrand Ausgezeichnet

Ostsee; Damp; Hauptstrand Ausgezeichnet

Ostsee; Damp; Am Fischleger Ausgezeichnet

Ostsee; Booknis; CP Booknis Ausgezeichnet

Ostsee; Hökholz; Campingplatz Ausgezeichnet

Ostsee; Klein Waabs; CP Heide Ausgezeichnet

Ostsee; Klein Waabs; Gemeindebadestelle Ausgezeichnet

Ostsee; Langholz; Gemeindebadestelle Ausgezeichnet

Ostsee; Langholz; CP Langholz Ausgezeichnet

Ostsee; Lehmberg; CP Lehmberg Ausgezeichnet

Ostsee; Ludwigsburg; CP Ludwigsburg Ausgezeichnet

Ostsee; Karlsminde; CP Karlsminde Ausgezeichnet

Ostsee; Hohenstein; Am Campingplatz Ausgezeichnet

Ostsee; Hemmelmark; Am Campingplatz Ausgezeichnet

Bültsee; Gemeindebadestelle Ausgezeichnet
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Großer Schnaaper See; Schnaap Ausgezeichnet

Ostsee; Damp; Südstrand Ausgezeichnet

Schlei; Weseby; Jugendzeltlager Gut

Bürgerinnen und Bürger können Vorschläge, Bemerkungen und Beschwerden zu
den genannten Badestellen sowie weiteren Plätzen, an denen ein reger Badebetrieb
stattfindet, richten an
Kreis Rendsburg-Eckernförde
Fachdienst Gesundheitsdienste
Herrn Wolfgang Tismer
Kaiserstr. 8
24768 Rendsburg

Telefon: 04331/202-560
E-Mail: infektionsschutz@kreis-rd.de
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Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Dörphof

für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Schuby

Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuer-

wehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) für

Schleswig-Holstein, beide in der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Gemein-

devertretung vom 14.03.2017 folgende Satzung der Gemeinde für das Sondervermögen für

die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Schuby erlassen:

§ 1 Kameradschaftskasse

In der Freiwilligen Feuerwehr besteht zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschafts-

kasse, die von der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung

im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung geführt wird.

§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Gemeinde sowie

Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im

Übrigen aus Einnahmen aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen Feuer-

wehr sowie sonstigen Einnahmen und Beiträgen der fördernden Mitglieder.

§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer

Wertgrenze in Höhe von 10.000 EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis

zu einem von ihm zu bestimmenden Betrag auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen

richtet sich das Verfahren nach § 2 b des Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der

Hauptsatzung.

§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan

1. Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage

zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung

der Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben

entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermö-

gen Kameradschaftskasse.

2. Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teil-

pläne entsprechend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuer-

wehr zusammenzufassen.
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3. Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitglie-

derversammlung beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in

Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.

§ 5 Nachtragsplan

Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nach-

tragsplan geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den Einnah-

me- und Ausgabeplan entsprechend.

§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung

1. Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jah-

ren dürfen im Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Aus-

gaben für Vermögensgegenstände in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen wer-

den.

2. Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in

Kraft getreten, so dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflich-

tung nach Absatz 1 besteht oder die für die Durchführung von wiederkehrenden Veran-

staltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 1 dürfen die Ansätze der Ein-

nahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht überschritten werden.

§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

1. Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder

einseitig deckungsfähig erklärt werden.

2. Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet wer-

den, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.

3. Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet

werden; § 3 bleibt unberührt.

4. Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben.

5. Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unab-

weisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

6. Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die

Gemeindevertretung zugestimmt hat.

7. Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt

die Wehrführung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aus-

gaben beträgt 2.500 EUR.
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§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen

1. Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur

Kameradschaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstal-

tungen erforderlich sind, erworben werden.

2. Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ord-

nungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten;

sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen.

3. Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausga-

ben in Höhe von mindestens 500 EUR je Vermögensgegenstand entstanden sind, in ei-

nem Bestandsverzeichnis nachzuweisen.

4. Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht ge-

braucht werden, dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines Ver-

mögensgegenstandes gilt dies entsprechend.

§ 9 Kassenführung

1. Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und eigenver-

antwortlich. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben

bis zu einer Höhe von 10.000 EUR entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der

Wehrvorstand ermächtigt, über die Verwendung der Mittel im Rahmen des Einnahme-

und Ausgabeplans zu entscheiden.

3. Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche Ein-

nahmen und Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu verbu-

chen. Zahlungen darf sie nur aufgrund von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage

von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. Unbare Zahlungsvorgänge sind von

der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto der Freiwilligen Feuerwehr ab-

zuwickeln.

4. Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert,

sämtliche Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw.

Zweck, die Höhe und der aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Ein-

nahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Ab-gänge der Kameradschaftskasse sind durch

Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise zu belegen.

5. Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung

des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege.

§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung

1. Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausfüh-

rung des Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses.

Überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläu-
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tern. Der Darstellung der Einnahme- und Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des

Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschafts-

kasse sowie des Musters eines Bestandsverzeichnisses für das Sondervermögen Ka-

meradschaftskasse. Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und Aus-

gaberechnung.

2. Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss

des Haushaltsjahres aufzustellen.

3. Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer

zu prüfen, die von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalender-

jahr gewählt werden. die Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehr-

vorstand gehören. Die Prüfungsrechte nach § 116 der Gemeindeordnung sowie nach

Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt.

4. Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt

die Mitgliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer.

5. Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen.

§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 Gemeinde-

haushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt bei der

Gemeinde.

§ 12 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Eckernförde, 16.03.2017

Göbel

__________________

Bürgermeister
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Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Holzdorf

für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Söby-Holzdorf

Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuer-

wehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) für

Schleswig-Holstein, beide in der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Gemein-

devertretung vom 13.03.2017 folgende Satzung der Gemeinde für das Sondervermögen für

die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Söby-Holzdorf erlassen:

§ 1 Kameradschaftskasse

In der Freiwilligen Feuerwehr besteht zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschafts-

kasse, die von der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung

im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung geführt wird.

§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Gemeinde sowie

Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im

Übrigen aus Einnahmen aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen Feuer-

wehr sowie sonstigen Einnahmen und Beiträgen der fördernden Mitglieder.

§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer

Wertgrenze in Höhe von 10.300 EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis

zu einem von ihm zu bestimmenden Betrag auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen

richtet sich das Verfahren nach § 2 b des Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der

Hauptsatzung.

§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan

1. Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage

zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung

der Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben

entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermö-

gen Kameradschaftskasse.

2. Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teil-

pläne entsprechend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuer-

wehr zusammenzufassen.

- 12 -



3. Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitglie-

derversammlung beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in

Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.

§ 5 Nachtragsplan

Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nach-

tragsplan geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den Einnah-

me- und Ausgabeplan entsprechend.

§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung

1. Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jah-

ren dürfen im Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Aus-

gaben für Vermögensgegenstände in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen wer-

den.

2. Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in

Kraft getreten, so dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflich-

tung nach Absatz 1 besteht oder die für die Durchführung von wiederkehrenden Veran-

staltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 1 dürfen die Ansätze der Ein-

nahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht überschritten werden.

§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

1. Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder

einseitig deckungsfähig erklärt werden.

2. Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet wer-

den, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.

3. Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet

werden; § 3 bleibt unberührt.

4. Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben.

5. Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unab-

weisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

6. Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die

Gemeindevertretung zugestimmt hat.

7. Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt

die Wehrführung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aus-

gaben beträgt 2.000 EUR.
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§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen

1. Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur

Kameradschaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstal-

tungen erforderlich sind, erworben werden.

2. Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ord-

nungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten;

sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen.

3. Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausga-

ben in Höhe von mindestens 500 EUR je Vermögensgegenstand entstanden sind, in ei-

nem Bestandsverzeichnis nachzuweisen.

4. Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht ge-

braucht werden, dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines Ver-

mögensgegenstandes gilt dies entsprechend.

§ 9 Kassenführung

1. Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und eigenver-

antwortlich. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben

bis zu einer Höhe von 10.300 EUR entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der

Wehrvorstand ermächtigt, über die Verwendung der Mittel im Rahmen des Einnahme-

und Ausgabeplans zu entscheiden.

3. Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche Ein-

nahmen und Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu verbu-

chen. Zahlungen darf sie nur aufgrund von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage

von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. Unbare Zahlungsvorgänge sind von

der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto der Freiwilligen Feuerwehr ab-

zuwickeln.

4. Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert,

sämtliche Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw.

Zweck, die Höhe und der aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Ein-

nahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Ab-gänge der Kameradschaftskasse sind durch

Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise zu belegen.

5. Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung

des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege.

§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung

1. Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausfüh-

rung des Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses.

Überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläu-
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tern. Der Darstellung der Einnahme- und Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des

Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschafts-

kasse sowie des Musters eines Bestandsverzeichnisses für das Sondervermögen Ka-

meradschaftskasse. Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und Aus-

gaberechnung.

2. Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss

des Haushaltsjahres aufzustellen.

3. Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer

zu prüfen, die von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalender-

jahr gewählt werden. die Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehr-

vorstand gehören. Die Prüfungsrechte nach § 116 der Gemeindeordnung sowie nach

Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt.

4. Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt

die Mitgliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer.

5. Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen.

§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 Gemeinde-

haushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt bei der

Gemeinde.

§ 12 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Eckernförde, 15.03.2017

Radeck

__________________

Bürgermeister
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Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Güby

für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Güby

Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuer-

wehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) für

Schleswig-Holstein, beide in der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Gemein-

devertretung vom 07.03.2017 folgende Satzung der Gemeinde für das Sondervermögen für

die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Güby erlassen:

§ 1 Kameradschaftskasse

In der Freiwilligen Feuerwehr besteht zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschafts-

kasse, die von der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung

im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung geführt wird.

§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Gemeinde sowie

Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im

Übrigen aus Einnahmen aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen Feuer-

wehr sowie sonstigen Einnahmen und Beiträgen der fördernden Mitglieder.

§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer

Wertgrenze in Höhe von 2.500 EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis zu

einem von ihm zu bestimmenden Betrag auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen richtet

sich das Verfahren nach § 2 b des Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der Hauptsat-

zung.

§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan

1. Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage

zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung

der Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben

entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermö-

gen Kameradschaftskasse.

2. Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teil-

pläne entsprechend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuer-

wehr zusammenzufassen.
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3. Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitglie-

derversammlung beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in

Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.

§ 5 Nachtragsplan

Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nach-

tragsplan geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den Einnah-

me- und Ausgabeplan entsprechend.

§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung

1. Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jah-

ren dürfen im Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Aus-

gaben für Vermögensgegenstände in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen wer-

den.

2. Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in

Kraft getreten, so dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflich-

tung nach Absatz 1 besteht oder die für die Durchführung von wiederkehrenden Veran-

staltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 1 dürfen die Ansätze der Ein-

nahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht überschritten werden.

§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

1. Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder

einseitig deckungsfähig erklärt werden.

2. Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet wer-

den, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.

3. Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet

werden; § 3 bleibt unberührt.

4. Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben.

5. Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unab-

weisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

6. Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die

Gemeindevertretung zugestimmt hat.

7. Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt

die Wehrführung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aus-

gaben beträgt 2.000 EUR.
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§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen

1. Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur

Kameradschaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstal-

tungen erforderlich sind, erworben werden.

2. Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ord-

nungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten;

sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen.

3. Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausga-

ben in Höhe von mindestens 500 EUR je Vermögensgegenstand entstanden sind, in ei-

nem Bestandsverzeichnis nachzuweisen.

4. Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht ge-

braucht werden, dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines Ver-

mögensgegenstandes gilt dies entsprechend.

§ 9 Kassenführung

1. Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und eigenver-

antwortlich. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben

bis zu einer Höhe von 2.500 EUR entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der

Wehrvorstand ermächtigt, über die Verwendung der Mittel im Rahmen des Einnahme-

und Ausgabeplans zu entscheiden.

3. Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche Ein-

nahmen und Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu verbu-

chen. Zahlungen darf sie nur aufgrund von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage

von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. Unbare Zahlungsvorgänge sind von

der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto der Freiwilligen Feuerwehr ab-

zuwickeln.

4. Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert,

sämtliche Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw.

Zweck, die Höhe und der aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Ein-

nahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Ab-gänge der Kameradschaftskasse sind durch

Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise zu belegen.

5. Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung

des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege.

§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung

1. Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausfüh-

rung des Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses.

Überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläu-
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tern. Der Darstellung der Einnahme- und Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des

Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschafts-

kasse sowie des Musters eines Bestandsverzeichnisses für das Sondervermögen Ka-

meradschaftskasse. Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und Aus-

gaberechnung.

2. Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss

des Haushaltsjahres aufzustellen.

3. Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer

zu prüfen, die von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalender-

jahr gewählt werden. die Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehr-

vorstand gehören. Die Prüfungsrechte nach § 116 der Gemeindeordnung sowie nach

Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt.

4. Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt

die Mitgliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer.

5. Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen.

§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 Gemeinde-

haushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt bei der

Gemeinde.

§ 12 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Eckernförde, 14.03.2017

Thordsen

__________________

Stellvertretender Bürgermeister
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Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Winnemark

für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Winnemark

Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuer-

wehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) für

Schleswig-Holstein, beide in der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Gemein-

devertretung vom 23.02.2017 folgende Satzung der Gemeinde für das Sondervermögen für

die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Winnemark erlassen:

§ 1 Kameradschaftskasse

In der Freiwilligen Feuerwehr besteht zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschafts-

kasse, die von der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung

im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung geführt wird.

§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Gemeinde sowie

Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im

Übrigen aus Einnahmen aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen Feuer-

wehr sowie sonstigen Einnahmen und Beiträgen der fördernden Mitglieder.

§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer

Wertgrenze in Höhe von 10.000 EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis

zu einem von ihm zu bestimmenden Betrag auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen

richtet sich das Verfahren nach § 2 b des Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der

Hauptsatzung.

§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan

1. Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage

zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung

der Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben

entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermö-

gen Kameradschaftskasse.

2. Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teil-

pläne entsprechend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuer-

wehr zusammenzufassen.
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3. Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitglie-

derversammlung beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in

Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.

§ 5 Nachtragsplan

Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nach-

tragsplan geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den Einnah-

me- und Ausgabeplan entsprechend.

§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung

1. Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jah-

ren dürfen im Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Aus-

gaben für Vermögensgegenstände in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen wer-

den.

2. Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in

Kraft getreten, so dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflich-

tung nach Absatz 1 besteht oder die für die Durchführung von wiederkehrenden Veran-

staltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 1 dürfen die Ansätze der Ein-

nahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht überschritten werden.

§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

1. Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder

einseitig deckungsfähig erklärt werden.

2. Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet wer-

den, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.

3. Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet

werden; § 3 bleibt unberührt.

4. Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben.

5. Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unab-

weisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

6. Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die

Gemeindevertretung zugestimmt hat.

7. Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt

die Wehrführung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aus-

gaben beträgt 3.500 EUR.
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§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen

1. Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur

Kameradschaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstal-

tungen erforderlich sind, erworben werden.

2. Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ord-

nungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten;

sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen.

3. Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausga-

ben in Höhe von mindestens 500 EUR je Vermögensgegenstand entstanden sind, in ei-

nem Bestandsverzeichnis nachzuweisen.

4. Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht ge-

braucht werden, dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines Ver-

mögensgegenstandes gilt dies entsprechend.

§ 9 Kassenführung

1. Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und eigenver-

antwortlich. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben

bis zu einer Höhe von 10.000 EUR entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der

Wehrvorstand ermächtigt, über die Verwendung der Mittel im Rahmen des Einnahme-

und Ausgabeplans zu entscheiden.

3. Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche Ein-

nahmen und Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu verbu-

chen. Zahlungen darf sie nur aufgrund von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage

von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. Unbare Zahlungsvorgänge sind von

der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto der Freiwilligen Feuerwehr ab-

zuwickeln.

4. Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert,

sämtliche Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw.

Zweck, die Höhe und der aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Ein-

nahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Ab-gänge der Kameradschaftskasse sind durch

Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise zu belegen.

5. Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung

des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege.

§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung

1. Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausfüh-

rung des Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses.

Überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläu-
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tern. Der Darstellung der Einnahme- und Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des

Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschafts-

kasse sowie des Musters eines Bestandsverzeichnisses für das Sondervermögen Ka-

meradschaftskasse. Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und Aus-

gaberechnung.

2. Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss

des Haushaltsjahres aufzustellen.

3. Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer

zu prüfen, die von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalender-

jahr gewählt werden. die Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehr-

vorstand gehören. Die Prüfungsrechte nach § 116 der Gemeindeordnung sowie nach

Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt.

4. Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt

die Mitgliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer.

5. Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen.

§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 Gemeinde-

haushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt bei der

Gemeinde.

§ 12 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Eckernförde, 14.03.2017

Fülling

__________________

Bürgermeister
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Satzung für Sondervermögen der Gemeinde Altenhof

für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Altenhof-Aschau

Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuer-

wehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) für

Schleswig-Holstein, beide in der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Gemein-

devertretung vom 16.03.2017 folgende Satzung der Gemeinde für das Sondervermögen für

die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Altenhof-Aschau erlassen:

§ 1 Kameradschaftskasse

In der Freiwilligen Feuerwehr besteht zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschafts-

kasse, die von der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung

im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung geführt wird.

§ 2 Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Gemeinde sowie

Spenden, Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im

Übrigen aus Einnahmen aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen Feuer-

wehr sowie sonstigen Einnahmen und Beiträgen der fördernden Mitglieder.

§ 3 Zuwendungen an die Kameradschaftskasse

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer

Wertgrenze in Höhe von 2.500 EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis zu

einem von ihm zu bestimmenden Betrag auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen richtet

sich das Verfahren nach § 2 b des Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der Hauptsat-

zung.

§ 4 Einnahme- und Ausgabeplan

1. Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage

zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung

der Aufgabe der Kameradschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben

entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermö-

gen Kameradschaftskasse.

2. Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teil-

pläne entsprechend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuer-

wehr zusammenzufassen.
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3. Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitglie-

derversammlung beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in

Kraft. Eine Ablehnung ist gegenüber dem Wehrvorstand zu begründen.

§ 5 Nachtragsplan

Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nach-

tragsplan geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den Einnah-

me- und Ausgabeplan entsprechend.

§ 6 Verpflichtungsermächtigungen, vorläufige Haushaltsführung

1. Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jah-

ren dürfen im Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Aus-

gaben für Vermögensgegenstände in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen wer-

den.

2. Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in

Kraft getreten, so dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflich-

tung nach Absatz 1 besteht oder die für die Durchführung von wiederkehrenden Veran-

staltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausgaben nach Satz 1 dürfen die Ansätze der Ein-

nahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht überschritten werden.

§ 7 Deckungsfähigkeit, überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben

1. Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder

einseitig deckungsfähig erklärt werden.

2. Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet wer-

den, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht.

3. Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet

werden; § 3 bleibt unberührt.

4. Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben.

5. Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unab-

weisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

6. Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die

Gemeindevertretung zugestimmt hat.

7. Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt

die Wehrführung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aus-

gaben beträgt 2.000 EUR.
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§ 8 Erwerb und Veräußerung von Vermögen

1. Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur

Kameradschaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstal-

tungen erforderlich sind, erworben werden.

2. Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ord-

nungsgemäß nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten;

sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen.

3. Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausga-

ben in Höhe von mindestens 500 EUR je Vermögensgegenstand entstanden sind, in ei-

nem Bestandsverzeichnis nachzuweisen.

4. Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht ge-

braucht werden, dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines Ver-

mögensgegenstandes gilt dies entsprechend.

§ 9 Kassenführung

1. Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und eigenver-

antwortlich. Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

2. Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben

bis zu einer Höhe von 2.500 EUR entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der

Wehrvorstand ermächtigt, über die Verwendung der Mittel im Rahmen des Einnahme-

und Ausgabeplans zu entscheiden.

3. Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche Ein-

nahmen und Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu verbu-

chen. Zahlungen darf sie nur aufgrund von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage

von schriftlichen Belegen annehmen und leisten. Unbare Zahlungsvorgänge sind von

der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto der Freiwilligen Feuerwehr ab-

zuwickeln.

4. Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert,

sämtliche Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw.

Zweck, die Höhe und der aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Ein-

nahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Ab-gänge der Kameradschaftskasse sind durch

Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise zu belegen.

5. Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung

des Sondervermögens für die Kameradschaftspflege.

§ 10 Einnahme- und Ausgaberechnung

1. Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausfüh-

rung des Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses.

Überplanmäßige oder außerplanmäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläu-
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tern. Der Darstellung der Einnahme- und Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des

Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschafts-

kasse sowie des Musters eines Bestandsverzeichnisses für das Sondervermögen Ka-

meradschaftskasse. Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und Aus-

gaberechnung.

2. Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss

des Haushaltsjahres aufzustellen.

3. Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer

zu prüfen, die von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalender-

jahr gewählt werden. die Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehr-

vorstand gehören. Die Prüfungsrechte nach § 116 der Gemeindeordnung sowie nach

Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt.

4. Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt

die Mitgliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer.

5. Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen.

§ 11 Aufbewahrung von Unterlagen

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 Gemeinde-

haushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt bei der

Gemeinde.

§ 12 Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

Eckernförde, 20.03.2017

Moll

__________________

Bürgermeister
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Bekanntmachung des Amtes Schlei-Ostsee

Beteiligung der Öffentlichkeit zu dem Entwurf der Teilfortschreibung des

Landesentwicklungsplans 2010 und den Entwürfen der Teilaufstellungen der

Regionalpläne für die Planungsräume I bis III zur Ausweisung von

Vorranggebieten für die Windenergienutzung

Mit Runderlass vom 23. Juni 2015 (Amtsbl. Schl.-H. S. 772), zuletzt geändert durch

Runderlass vom 29. April 2016 (Amtsbl. Schl.-H. S. 424), hat die

Landesplanungsbehörde durch Bekanntmachung ihrer allgemeinen

Planungsabsichten die Verfahren zur Teilfortschreibung des

Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein 2010 (LEP) und zur Teilaufstellung

der Regionalpläne für die Planungsräume I bis III (jeweils Sachthema Windenergie)

eingeleitet.

Die Landesregierung hat am 6. Dezember 2016 den Entwurf der Teilfortschreibung

des LEP zum Sachthema Windenergie und die Entwürfe der Teilaufstellungen der

Regionalpläne I bis III zum Sachthema Windenergie sowie die Einleitung des

Beteiligungsverfahrens beschlossen. Das Beteiligungsverfahren ist durch

Bekanntmachung im Amtsblatt Schleswig-Holstein vom 27. Dezember 2016 (Amtsbl.

Schl-H. S. 1853) eingeleitet worden.

Im Rahmen des förmlichen Beteiligungsverfahrens werden die kreisangehörigen

Städte und Gemeinden, die Kreise, kreisfreien Städte und die weiteren Träger der

öffentlichen Belange sowie die Öffentlichkeit gemäß § 5 Abs. 5 des

Landesplanungsgesetzes (LaplaG) in der Fassung vom 27. Januar 2014 (GVOBl.

Schl.-H. S. 8), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Mai 2015 (GVOBl. Schl.-H.

S. 132), und § 10 des Raumordnungsgesetzes (ROG) in der Fassung vom 31. Juli

2009 (BGBl. I S. 2585) an der Aufstellung der Teilfortschreibung des LEP und der

Teilaufstellung der Regionalpläne I bis III beteiligt.

Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen erfolgt für die Dauer eines Monats in

der Zeit vom 15. Februar 2017 bis zum 31. Mai 2017 in den Verwaltungen der Kreise,

kreisfreien Städte, Ämter und amtsfreien Gemeinden. Die Auslegungszeiten bei den

Kreisen und kreisfreien Städten werden örtlich bekanntgegeben.

Die Planunterlagen umfassen:

 Entwurf der Teilfortschreibung des LEP 2010, Kapitel 3.5.2. (Sachthema

Windenergie),

 Entwürfe der Teilaufstellungen der Regionalpläne für die Planungsräume I bis
III (Sachthema Windenergie),

 Umweltberichte zu den Entwürfen der Teilfortschreibung und der
Teilaufstellungen nebst Anlage mit den FFH-Vorprüfungen,

 Karten der Planungsräume I bis III,
 Gesamträumliches Plankonzept nebst Bewertungsschlüssel und Datenblättern.
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Sie liegen

in der Zeit vom 27.03.2017 bis zum 28.04.2017

in der Amtsverwaltung Schlei-Ostsee, Bauen und Umwelt, Holm 13, Zi. 221 (DG),

24340 Eckernförde, während der Sprechzeiten (montags bis freitags 8:00 bis 12:00

Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 14:00 bis 18:00 Uhr) öffentlich aus.

Stellungnahmen können

per E-Mail an die E-Mail-Adresse: windenergiebeteiligung@stk.landsh.de,

per Post an die Adresse:

Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein

Abteilung Landesplanung, Personal, Haushalt

Projektgruppe LPW

Düsternbrooker Weg 104

24105 Kiel

oder zur Niederschrift bei den auslegenden Behörden oder der

Landesplanungsbehörde abgegeben werden. Nach § 5 Abs. 7 LaplaG besteht bis

einen Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist Gelegenheit zur schriftlichen Äußerung

oder einer Äußerung in elektronischer Form.

Das Beteiligungsverfahren wird zusätzlich als internetgestütztes Online-

Beteiligungsverfahren durchgeführt. Die Unterlagen können für den gesamten

Zeitraum der Öffentlichkeitsbeteiligung unter

www.schleswig-holstein.de/windenergiebeteiligung

eingesehen werden. Es ist ausdrücklich erwünscht, für Stellungnahmen das zur
Verfügung stehende Online-Beteiligungsportal zu nutzen. Dieses steht bis
einschließlich 30. Juni 2017 zur Verfügung.

Alle abgegebenen Stellungnahmen werden in das Online-Beteiligungsportal

eingepflegt. Hinweise zum Datenschutz können bei den auslegenden Stellen sowie

im Internet eingesehen werden.

Weitere Informationen zum Aufstellungsverfahren finden Sie unter:

www.schleswig-holstein.de/windenergie .

Eckernförde, den 13.03.2017 Amt Schlei-Ostsee

Der Amtsdirektor

Im Auftrag

Norbert Jordan
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